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02.11.2007 

Dem 
Haushaltsausschuss 

überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsgesetz 2008)  

Drucksache 16/7746  

 
 
 
Einzelplan 09 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  09 21 Förderungen im Bereich Umwelt 
Buchungskreis: 2899  
 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

4 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Gewässergüte 
 
  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
 
 
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 21.602,0 +5.000,0 26.602,0
 Eigene Erlöse 21.602,0 +5.000,0 26.602,0

 
 
 
 

Der Erfolgsplan ändert sich entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sonstige Veränderungen:      
 
Produktblatt 
Unter Ziffer 3.2 wird folgende Ziffer c) aufgenommen: 
„c) Durchführung von Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung im Rahmen des Öko-Punkte-Handels.“ 
 
Unter Ziffer 5 wird folgende Ziffer c) aufgenommen: 
„c) Hessische Landgesellschaft (HLG)“ 
 
Unter Ziffer 8 wird folgende Ziffer 8.4 aufgenommen: 
„8.4. Aufwendungen in Höhe von 5.000.000 Euro für Leistungen der Ziffer c) dürfen nur geleistet werden, soweit 
entsprechende Erlöse aus der Veräußerung von Öko-Punkten zur Verfügung stehen.“ 
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Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:      
 
Um die rückläufigen Mittel aus der Abwasserabgabe zu kompensieren, soll das Instrumentarium des Öko-Punkte-
Handels verstärkt für Maßnahmen der Gewässerrenaturierung verwendet werden. Hierzu ist es unabdingbar, dass 
naturschutzrechtliche Kompensationsverpflichtungen, die aus Infrastrukturprojekten resultieren, verstärkt über den 
Handel mit Öko-Punkten erfüllt werden. Dies soll unter anderem durch eine vertragliche Regelung der Hessischen 
Landgesellschaft (HLG) mit der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung befördert werden. 
 

 
 
 
Wiesbaden, 31. Oktober 2007 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
Dr. Christean Wagner (Lahntal) 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 


